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a:

Verwaltung
$ 1 Rechtsform und Aufgabe.

Die Reaktorstation der Technischen Universität München (TUM) ist
eine Betriebseinheit des Fachbereichs Physik der TUM imSinne von
Artikel 29 Abs.1 des BayHSchG.
Ad WM AbiA Bay Hlche .
Die Betxebseinheit betreibt einen Forschungsreaktor, mit dem Kern−
strahlungen zur Durchführung von wissenschaftlichen Arbeiten zur
Verfügung gestellt werden und radioaktive Isotope erzeugt werden
können.

Der Reaktor steht als Forschungseinrichtung allen interessierten
Instituten der TUM sowie anderen bayerischen Hochschulen zur Ver−

fügung. In Einzelfällen kann er auch von Hochschulinstituten außer−
halb des Freistaates Bayern genutzt werden.

$2 Der Leiter

Der Leiter vertritt die Reaktorstation im Rahmen seiner Aufgaben.
Er ist für die wissenschaftliche Nutzung des Reaktors und die dafür
erforderiichen Betriebs− und Schutzmaßnahmen vorbehaltlich der Re−

gelungen in $ 4 verantwortlich. Er wird im Verhinderungsfalle durch
den ersten Vertreter und, wenn dieser ebenfalls verhindert ist, durch
den zweiten Vertreter vertreten..Der Leiter sowie seine Vertreter
müssen der Gruppe der Professoren des Fachbereichs Physik angehören.

$ 5 Bestellung des Leiters

Der Leiter wird vom Staatsministerium für Unterricht und Kultus
im Benehmen mit der TUM München unter Beachtung von $ 7 Abs.2 Zif−

fer 1 des Atomgesetzes bestellt. Seine Bestellung bedarf der vorheri−

gen Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums für Landesentwick−

lung und Umweltfragen als atomrechtlicher Aufsichtsbehörde. Dieses



Verfahren gilt auch für die Bestellung seiner Vertreter. Vorschlä−

ge für die Bestellungdes Leiters sowie seiner Vertreter werden

vom Fachbereich Physik der TUM gemäß Artikel 29 Abs.1 des BayHSchG

gemacht.

$4 Der technische Direktor

Der technische Direktor leitet den Betrieb des Reaktors. Ihm sind

vom Leiter der Reaktorstation die Verantwortung für den sicheren

Betrieb und die dazu notwendigen Weisungsbefugnisse in unwiderruf−

licher Weise zu übertragen. Für den Bereich der ihm übertragenen

sicherheitstechnischen Aufgaben stellt der technische Direktor

einen Haushaltsvoranschlag auf und sorgt für die sachgemäße Ver−

wendung der Haushaltsmittel. Die sonstigen Weisungsbefugnisse des

Leiters, insbesondere hinsichtlich der Weiterentwicklung des Reak−

tors, des Ausbaues seiner Forschungseinrichtungen und der wissen−

schaftlichen Nutzung, bleiben unberührt. Der technische Direktor

wird von einem Stellvertreter vertreten.

$ 5 Bestellung des technischen Direktors

Der technische Direktor wird unter Beachtung von 8 7 Abs.2 Ziff.1

des Atomgesetzes bestellt. Vorschläge für die Bestellung des tech−

nischen Direktors sowie seines Vertreters werden vom Fachbereich

Physik im Einvernehmen mit dem Leiter der Reaktorstation gemacht.

Seine Bestellung bedarf der vorherigen Zustimmung des Bayerischen

Staatsministeriums für Landesentwicklung und Umweltfragen als aton−

rechtliche Aufsichtsbehörde.

$ 6 Besondere Beauftragte

Der Leiter der Reaktorstation bestellt im Einvernehmen mit dem tech−

nischen Direktor unter Beachtung von $ 7 Abs.2 Ziff.1 des Atomgeset−

zes (AtG) und $ 29 Abs.5 der Strahlenschutzverordnung (Str1SchV) be−

sondere Beauftragte für:

1. den Betrieb (Leiter der Reaktorbetriebsabteilung)

2. die technische Sicherheit (Leiter der Projektabteilung)

3. den Strahlenschutz

Die Aufgaben der Beauftragten ergeben
sich aus $ 11, dem verbindlichen

Sicherheitsbericht ($ 3 Abs.1 Ziff.i der Atomrechtlichen Verfahrensord−

nung (AtV£fV)) und den Vorschriften der StriSchV.



y7
Sicherheitsbuirat

Aufgabe des sieherneltsbeirates
ist die Behandlung

von Sicharheits−

fragen grundsätzlicher
Art, Aa den Reuktor oder die eingebauten

Experimente betreffen.
Der Sicherleitsweirat muß zur

Stellungnahne

aufgerufen werden, wenn Enderungen des Reaktors oder sein®r
Betricbs−

weise voryesehen sind, div prinzipielle Änderungen
oder Ergänzungen

des Sicherheitsberichtes
notwendig

machen. Er prüft Experiments

bei denen nach Ansicht der Leitung der Reaktorstation
oder nach Anr

sicht des technischen Direktors oder. des
Strahlenschutz

b*2ü− vresten

Gefahren auftreten können.

s 8 Mitglieder des Sicherheitsbeirates

Mitglieder
des SicherheitsbeirateS

sind:

1. der Leiter cer Reaktorstation
als Vorsitzender,

"2. der Geschäftsführer
des Instituts für Kern− und en Fest−

körperphysik,

3.der Direktor des Institus für Radiochemie der TUM,

4. der technische
Direktor

der Reaktorstation,

5. der Leiter der Reaktorbetriebsabteilung,

6. der Strahlenschutzbeauftragte®,
j

7. der Leite: der Reaktoroperateurgrupp®.−

Weitere Fachkräfte können bei Bedarf hinzugezogen werden. Enpfehlunge®e

und Entschlüsse müssen cinstimmig gefaßt werden. Neben den nündlichen

sind schriftliche Verhandlungen im Umlaufverfahren möglich.

5 9 Sicherheitstechnische
Prüfungen und Genehmigungen von

Experimentieranlagen.

Für den Aufbau und die Inbetriebnahme von Experimentieranlagen
sowie

−£für Experimente
mit radioaktiven Stoffen ist auS Grüäden cCer Reaktor

sicherheit und des Strahlenschutzes
cine Genehnigung erforderlich,

der eine Prüfung vorausyent.

l. Prüfungen

Die sichcrheitsttechnischen
Prüfungen werden von den Abteilungen des

Peaktorbetriebes durchyuführt. Gegenstand der Prüfung ist eie nukle−

Sicherheit,
der Strahlenschutz

und der konventionelle
Unfällschutz.
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−pazu sind die erforderlichen Anyaben und Unterlagen vom jwweili−
gen Experimentaror bzw. Nutzer dez kceaktors vorzulegen.

Kach dem Ergebnis der
ÜJerprüfung sie len von jeweiligen Experiment

tator bzw. nutzer des Reaktors ausgearbeitet:

a) eine Betriebsanweisung
für das Experiment mit Angabe der zu

befolgenden Sicherheitsmaßnal?nen,

p) ein Sicherheitsbericht,
wenn das Experiment vom Sicherheitsneirat

genehmigt werden nuß.

2. Genehmigungen

Die für den Aufbau und die Inbetriebnahne von Exgerimentieranlaygen

sowie für Experimente mit radiouktiven Stoffen erforderliche
Ge−

nehnigung erteilt nach erfolgter sicherheitstechnischer
Prüfung

a) der technische Direktor

bp) an Stelle des technischen Direktors der Sicherheitsbeirat _

für alle Experimente, bei denen nach Ansicht der Leitung der Reak−

torstation oder des technischen Dierktoörs oder des Sirahienschutz−

beauftragten Gefahren auftruten
können. Für diese Exparinente

nuß ein Sicherhaitsbericht vorliegen.

5 10 Dienstanweisungen
und Weisungsbefugnisse

l. Dienstanweisungen?an
das Reaktorbetriebspersenal für

Starten,

Leistungstetrieb und Abschalten des Reaktors, für Aufbau oder ÄÜnde−

rungen von Forsshungseinrichtungen
am oder im Reaktor sowie £ür

Änderungen an der Reaktoranlage selbst, erfolgen schriftlich.

Anweisungen für Arbeiten in starken Strahlungsfeldern und für den

"Umgang mit grennelementen müssen einen detaillierten Arbeitsplan

enthalten. Die genannten
Dienst− oder Arbeitsanweisungen können

vorbehaltlich der Weisungsbefugnisse des Leiters nach &4 Sarz 4

nur von technischen
Direktor odr seinen Stellvertreter gegeben

werden. Sie bedürfen der Gegenzceichnung durch den Leiter der

Strahlenschutzabteilung,
wenn die Sterahlensicherheit

berührt wird.

2. besondere weisungsbefugnisse ?+

Der Strahlenschutzbeauftr.ugte
kann die Durchführung eines Experiments

und auch Jen Botrieb des. Reaktars im Notfall.untersagens
wenn eint

Strahlengefahr für das Personal besteht oder bestimmt Zu erwarten ist.
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Den Anweisungen des Schichtleiters haben alle Personen zu folgen,

wenn der Reaktor gefährdet
ist oder Personen durch Strahlungen be−

droht sind.

$ 11 Organisation des Reaktorbetriebes−

Für den Reaktorbetrieb sind drei Abteilungen tätig:

1. Die Reaktorbetriebsabteilung mit der Aufgabe, den Reaktor nach

Programm zu fahren, ihn zu warten und alle technischen Dienste in

der Reaktorstation zu leisten. Der Leiter der Abteilung verantwortet

die nukleare und die konventionelle
Sicherheit der Reaktcoranlasge.

2. Die Projektabteilung für die Bearbeitung aller Fragen, die mit

der experimentellen Nutzung des Reaktors verbunden sind. Der Leiter

der Abteilung ist für die sicherheitstechnische Prüfung von Experi−

menten am Reaktor und mit dem Reaktor verantwortlich.

3. Die Strahlenschutzabteilung sorgt für die radiologische Sicher−

heit in der Reaktorstation und für die Strahlenschutzüberwachung

des Personals. Dem Leiter der Abteilung obliegen .als Strahlenschutzbe−

auftragten die in $$ 29 Abs.2, 30, 31 Str1SchV genannten Aufgaben und

Verpflichtungen.

$ 12 Aufgaben und Verantwortung der Reaktortechniker

Die Reaktortechniker sind in der Operateurgruppe der Betriebsabtei−

lung zusammengafaßt. Der Gruppenleiter verantwortet die sichere Be−

dienung des Reaktors. Er teilt den Schichtdienst ein und koordi−

niert die Arbeiten der Operateurgruppe und des technischen Dienstes.

Zu seinen besonderen Pflichten gehören die Beaufsichtigung und Kon−

trolle der Brennstoffelemente, des Reaktorbeckens und der Trimmstab−

instrumentierung.

’Zum Schichtpersonal gehören der Schichtleiter und der Reaktoroperateur.

Für die Durchführung besonderer Experimente und von Bestrahlungen wird

das Schichtpersonal durch einen Versuchstechnikerund zwei Bestrahlung:

techniker erweitert.

Der Schichtleiter führt die Schicht nach den Anweisungen des Betriebs−

programms unter Befolgung fester Vorschriften, die in den Betriebsvor−

schriften niedergelegt sind. Er überwacht die ordnungsgemäße Steuerung

des Reaktors und kontrolliert die Hilfs− und Nebenanlagen und das

Strahlungsfeld in der Reaktorhalle. Der Schichtleiter hat unbeschadet

des in $6 festgelegten Aufgaben− und Verantwortungsbereichs des Strah−



lenschutzbeauftragten die Verantwortung für die Strahlensicherheit

in der Reaktorhalle, für die Betriebssicherheit des Reaktors wäh−

rend der Schicht und für den ordnungsgemäßen Zustand der Reaktoran−

lage für Betriebspausen im Anschluß an die Schicht. Er entscheidet,
ob in Gefahrenfällen der Reaktor oder eine Experimentieranlage so−

fort abzuschalten sind oder ob Betriebsleitung und Strahlenschutz vor−

her noch benachrichtigt werden können. Über seine Tätigkeit führt er

ein Betriebsbuch.

Der Reaktoroperateur steuert den Reaktor nach den Bedienungsvorschrif−

ten undträgt Meßwerte, besondere Beobachtungen und Tätigkeit in das

Log−Buch ein. Er hat jederzeit den Betriebszustand des Reaktors zu

übersehen und muß den Reaktor bei einem Unfall selbständig abschalten.

$. 13 Betriebsanweisung

Diese Ordnung ist Bestandteil der Betriebsanweisung.

Darüber hinaus werden inder Betriebsanweisung die Betriebsvorschrif−

ten, Bedienungsvorschriften und Richtlinienfür den Betrieb des Reak−

tors im einzelnen festgelegt.

(hu 28 Ta9%.0 Baske)
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats der Technischen

Universität München vom 26. Juli 1978 und der Genehmigung des

Bayer. Staatsministeriums für Unterricht und Kultus durch Schreiben

IA 3 − 3/70 061 vom 2. Juni 1978.

München, den 2. August 1978

Technische Universität
Der Präsident

(Prof. Dr. Grigull)

Diese Ordnung wurde am 3. August 1978 in der Technischen Universität

München (Kanzlervorzimmer) niedergelegt; die Niederlegung wurde an

3. August 1978 durch Anschlag in der Hochschule bekanntgegeben.

Tag der Bekanntmachung ist daher der 3. August 1978.


